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Gesetz zur Änderung
des Polizeigesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen
Vom 9. Februar 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung
des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen

Artikel 1
Änderung des Polizeigesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen

Das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. 
NRW. S. 441), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 10. Juni 2008 (GV. NRW. S. 473), wird wie folgt 
geändert:

 1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Si-
cherheit“ die Wörter „oder Ordnung“ eingefügt.

 b)   In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „für die 
Verfolgung künftiger Straftaten vorzusorgen (vor-
beugende Bekämpfung von Straftaten)“ durch die 
Wörter „vorbeugend zu bekämpfen“ ersetzt.

 c)   In Absatz 1 Satz 3 wird nach den Wörtern „mög-
lich erscheint“ der Punkt durch ein Semikolon 
ersetzt und der folgende Halbsatz angefügt: „dies 
gilt insbesondere für die den Ordnungsbehörden 
obliegende Aufgabe, gemäß § 1 Ordnungsbehör-
dengesetz Gefahren für die öffentliche Ordnung 
abzuwehren.“

 d)   In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „für die 
Verfolgung künftiger Straftaten vorsorgt“ durch 
die Wörter „Straftaten vorbeugend bekämpft“ er-
setzt.

 2.  § 7 wird wie folgt geändert:

  Nach den Wörtern „Grundrechte auf“ werden die 
Wörter „informationelle Selbstbestimmung (Artikel 
2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des 
Grundgesetzes), “ eingefügt

 3.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Si-
cherheit“ die Wörter „oder Ordnung“ eingefügt.

 b)   Absatz 3 Nummer 4 erhält folgende neue Fassung:

  „4. §§ 96 und 97 des Aufenthaltsgesetzes.“

 4.  Nach § 14 wird als neuer § 14 a eingefügt:

 „§ 14 a
 Molekulargenetische Untersuchungen 

zur Identitätsfeststellung

  (1) Zur Feststellung der Identität einer Leiche oder 
einer hilfl osen Person können deren DNA-Identifi -
zierungsmuster mit denjenigen einer vermissten Per-
son abgeglichen werden, wenn die Feststellung der 
Identität auf andere Weise nicht oder nur unter er-
heblichen Schwierigkeiten möglich ist. Zu diesem 
Zweck dürfen

 1.   der hilfl osen Person oder der Leiche Körperzellen 
entnommen werden,

 2.   Proben von Gegenständen mit Spurenmaterial 
der vermissten Person genommen und

 3.   die Proben nach den Nummern 1 und 2 moleku-
largenetisch untersucht werden.

  Für die Entnahme gilt § 81 a Absatz 1 Satz 2 der 
Strafprozessordnung entsprechend. Die Untersu-
chungen nach Satz 2 Nummer 3 sind auf die Fest-
stellung des DNA-Identifi zierungsmusters und des 
Geschlechts zu beschränken. Entnommene Körper-
zellen sind unverzüglich zu vernichten, wenn sie für 
die Untersuchung nach Satz 2 nicht mehr benötigt 
werden. Die DNA-Identifi zierungsmuster können 

zum Zweck des Abgleichs in einer Datei gespeichert 
werden. Die in der Datei gespeicherten DNA-Identi-
fi zierungsmuster dürfen ausschließlich zum Zweck 
der Gefahrenabwehr verwendet werden. Sie sind un-
verzüglich zu löschen, wenn sie zur Identitätsfest-
stellung nach Satz 1 nicht mehr benötigt werden.

  (2) Molekulargenetische Untersuchungen werden 
auf Antrag der Polizei durch das Amtsgericht ange-
ordnet, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren 
Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der Freiwilligen Ge-
richtsbarkeit entsprechend. Für die Durchführung 
der Untersuchungen gilt § 81 f Absatz 2 der Straf-
prozessordnung entsprechend.“

 5.   Nach § 15 b wird – unter dem Untertitel „III. Beson-
dere Mittel der Datenerhebung“ – als neuer § 16 ein-
gefügt:

 „§ 16
 Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung
  bei der Datenerhebung mit besonderen Mitteln

  (1) Die Erhebung personenbezogener Daten, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen 
sind, ist unzulässig.

  (2) Eine Erhebung ist unverzüglich zu unterbrechen, 
wenn sich tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass Daten, die dem Kernbereich privater Lebensge-
staltung zuzurechnen sind, erfasst werden; dies gilt 
nicht, soweit die Erhebung aus zwingenden informa-
tions- oder ermittlungstechnischen Gründen nicht 
unterbleiben kann. Die Erhebung darf fortgesetzt 
werden, wenn zu erwarten ist, dass die Gründe, die 
zur Unterbrechung geführt haben, nicht mehr vorlie-
gen. Die anordnende Stelle ist über den Verlauf der 
Maßnahme unverzüglich zu unterrichten. Liegen die 
Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, so 
hat sie den Abbruch der Maßnahme anzuordnen.

  (3) Bestehen Zweifel hinsichtlich der Kernbereichs-
relevanz der erhobenen Daten, sind diese unverzüg-
lich dem oder der behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten und einer von dem Behördenleiter oder der 
Behördenleiterin besonders beauftragten Leitungs-
person des höheren Polizeivollzugsdienstes zur 
Durchsicht vorzulegen. Im Falle des § 17 Absatz 2 
Satz 3 erfolgt die Durchsicht durch das zuständige 
Amtsgericht. § 18 Absatz 4 bleibt unberührt.

  (4) Wurden Daten erfasst, die dem Kernbereich pri-
vater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, dürfen sie 
nicht verwendet werden. Aufzeichnungen hierüber 
sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsache ihrer Er-
langung und Löschung ist zu dokumentieren.

  (5) Der Kernbereich umfasst auch das durch das Be-
rufsgeheimnis geschützte Vertrauensverhältnis zu 
den in §§ 53 und 53 a der Strafprozessordnung ge-
nannten Berufsgeheimnisträgern.“

 6.  a)  Der bisherige § 16 wird § 16 a.

 b)  § 16 a wird wie folgt geändert:

  aa)   In Absatz 1 werden nach Satz 2 die folgenden 
Sätze 3 bis 5 angefügt:

     „Als Kontaktpersonen gelten nur die Perso-
nen, die enge persönliche, dienstliche oder 
geschäftliche Beziehungen zu den Personen 
gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 unterhal-
ten. Begleitpersonen sind Personen, die nicht 
nur kurzfristig mit diesen Personen angetrof-
fen werden, ohne jedoch enge persönliche, 
dienstliche oder geschäftliche Beziehungen 
zu diesen zu unterhalten. Berufsgeheimnis-
träger gemäß § 53 der Strafprozessordnung 
gehören, soweit das geschützte Vertrauens-
verhältnis reicht, nicht zu den Kontakt- oder 
Begleitpersonen.“

  bb)   In Absatz 2 werden nach Satz 1 die folgenden 
Sätze 2 und 3 angefügt:

     „Nach Absatz 1 erlangte personenbezogene 
Daten sind besonders zu kennzeichnen. Nach 
einer Übermittlung an eine andere Stelle ist 
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die Kennzeichnung durch diese aufrechtzuer-
halten.“

  cc)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

     „(3) Über die Datenerhebung ist die betrof-
fene Person zu unterrichten, sobald dies ohne 
Gefährdung des Zwecks der Maßnahme er-
folgen kann. Im Übrigen gilt § 17 Absatz 5 
und 6 entsprechend.“

 7.  § 17 erhält folgende Fassung:

 „§ 17
 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz 
 technischer Mittel

  (1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erhe-
ben durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel 
zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildauf-
zeichnungen sowie zum Abhören und Aufzeichnen 
des gesprochenen Wortes

 1.   über die Personen, die in den §§ 4 und 5 genannt 
werden, sowie unter den Voraussetzungen des § 6 
über die dort genannten Personen, wenn dies zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Le-
ben oder Freiheit einer Person erforderlich ist,

 2.   über Personen, soweit Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass diese Personen Straftaten von 
erheblicher Bedeutung begehen wollen, sowie 
über deren Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn 
die Datenerhebung zur vorbeugenden Bekämp-
fung dieser Straftaten erforderlich ist.

  Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über 
andere Personen erhoben werden, soweit dies erfor-
derlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 
durchführen zu können. § 16 a Absatz 1 Satz 3 bis 5 
gilt entsprechend.

  (2) Der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur An-
fertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnun-
gen darf nur durch die Behördenleiterin oder den 
Behördenleiter angeordnet werden. Die Anordnung 
bedarf der Schriftform und ist auf höchstens einen 
Monat zu befristen. Der Einsatz der Mittel zum Ab-
hören und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes be-
darf der Anordnung durch das Amtsgericht, in des-
sen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entspre-
chend. Bei Gefahr im Verzug kann die Maßnahme 
durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter 
angeordnet werden. Die richterliche Bestätigung ist 
unverzüglich zu beantragen. Die Anordnung nach 
Satz 5 tritt spätestens mit Ablauf des dritten Tages 
nach ihrem Erlass außer Kraft, wenn sie bis dahin 
nicht richterlich bestätigt wird. Erfolgt keine rich-
terliche Bestätigung, dürfen bereits erhobene Daten 
nicht verwendet werden. Die Daten sind unverzüg-
lich zu löschen.

  (3) Hinsichtlich der Datenkennzeichnung gilt § 16 a 
Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend.

  (4) Wenn das technische Mittel gemäß Absatz 1 aus-
schließlich zum Schutz der bei einem polizeilichen 
Einsatz tätigen Personen mitgeführt und verwendet 
wird, kann die Maßnahme durch die Behördenleite-
rin oder den Behördenleiter oder eine von ihnen be-
auftragte Leitungsperson des höheren Polizeivoll-
zugsdienstes angeordnet werden. Eine anderweitige 
Verwertung der erlangten Erkenntnisse ist nur zum 
Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenab-
wehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßig-
keit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei 
Gefahr im Verzug ist die richterliche Entscheidung 
unverzüglich nachzuholen. Aufzeichnungen, die 
nicht im Sinne des Satzes 2 verwendet werden, sind 
unverzüglich nach Beendigung des Einsatzes zu lö-
schen. § 24 Absatz 7 sowie § 32 Absatz 5 Nummer 1 
und 2 bleiben unberührt.

  (5) Über die Datenerhebung ist die betroffene Per-
son zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung 
des Zwecks der Maßnahme erfolgen kann. Dies gilt 
nicht, wenn zur Durchführung der Unterrichtung in 

unverhältnismäßiger Weise weitere Daten der betrof-
fenen Person erhoben werden müssten. Auf die Mög-
lichkeit nachträglichen Rechtsschutzes ist hinzu-
weisen. Ist wegen desselben Sachverhalts ein 
strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die be-
troffene Person eingeleitet worden, ist die Unterrich-
tung in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft 
nachzuholen, sobald dies der Stand des Ermittlungs-
verfahrens zulässt. Die Unterrichtung wird zurück-
gestellt, solange durch das Bekanntwerden der Da-
tenerhebung Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
gefährdet werden oder der Unterrichtung überwie-
gend schutzwürdige Belange einer anderen betroffe-
nen Person entgegenstehen.

  (6) Erfolgt eine Unterrichtung gemäß Absatz 5 
Satz 1 nicht binnen sechs Monaten nach Abschluss 
der Maßnahme, bedarf die weitere Zurückstellung 
der Unterrichtung der richterlichen Zustimmung. 
Die richterliche Entscheidung ist jeweils nach einem 
Jahr erneut einzuholen. Über die Zustimmung ent-
scheidet das Gericht, das für die Anordnung der 
Maßnahme zuständig gewesen ist. Bedurfte die Maß-
nahme nicht der richterlichen Anordnung, ist für die 
Zustimmung das Amtsgericht, in dessen Bezirk die 
Polizeibehörde ihren Sitz hat, zuständig. Nach zwei-
maliger Verlängerung ist die Zustimmung des für die 
Einlegung einer Beschwerde zuständigen Gerichts 
einzuholen. § 68 Absatz 4 des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit fi ndet keine 
 Anwendung. Fünf Jahre nach der erstmaligen Ent-
scheidung gemäß Satz 5 darf dieses Gericht allein 
wegen Vorliegens der Zurückstellungsgründe des 
§ 19 Absatz 3 und des § 20 Absatz 5 keine Zustim-
mung erteilen.

  (7) Bild- und Tonaufzeichnungen, die ausschließlich 
Personen betreffen, gegen die sich die Maßnahme 
nicht richtete, sind unverzüglich zu vernichten; es sei 
denn, sie werden zur Verfolgung von Straftaten jener 
Personen, gegen die sich die Maßnahme richtete, be-
nötigt.“

 8.  § 18 erhält folgende Fassung:

 „§ 18

 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz 
 technischer Mittel in oder aus Wohnungen

  (1) Die Polizei kann personenbezogene Daten in 
oder aus Wohnungen (§ 41 Absatz 1 Satz 2) durch 
den verdeckten Einsatz technischer Mittel gemäß 
§ 17 Absatz 1 über Personen, die in den §§ 4 und 5 
genannt werden, sowie unter den Voraussetzungen 
des § 6 über die dort genannten Personen erheben, 
wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforder-
lich ist und diese auf andere Weise nicht abgewendet 
werden kann. Dabei dürfen auch personenbezogene 
Daten über andere Personen erhoben werden, soweit 
dies erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach 
Satz 1 durchführen zu können. § 16 a Absatz 1 Satz 3 
bis 5 gilt entsprechend. Eine ausschließlich automa-
tisierte Datenerhebung ist unzulässig.

  (2) Die Datenerhebung nach Absatz 1 bedarf der 
Anordnung durch die in § 74 a Absatz 4 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes genannte Kammer des 
Landgerichts, in dessen Bezirk die Polizeibehörde 
ihren Sitz hat. Sie bedarf der Schriftform und ist auf 
höchstens einen Monat zu befristen. Sie muss, soweit 
bekannt, Name und Anschrift der Person, gegen die 
sich die Datenerhebung richtet, Art und Umfang der 
zu erhebenden Daten sowie die betroffenen Wohnun-
gen bezeichnen und ist zu begründen. Soweit die Vo-
raussetzungen der Anordnung fortbestehen, sind auf 
Antrag Verlängerungen um jeweils einen weiteren 
Monat zulässig. Bei Gefahr im Verzug kann die Maß-
nahme durch die Behördenleiterin oder den Be-
hördenleiter angeordnet werden. Die richterliche 
 Bestätigung ist unverzüglich zu beantragen. Die An-
ordnung nach Satz 6 tritt spätestens mit Ablauf des 
dritten Tages nach ihrem Erlass außer Kraft, wenn 
sie bis dahin nicht richterlich bestätigt wird. Erfolgt 
keine richterliche Bestätigung, dürfen bereits erho-
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bene Daten nicht verwendet werden. Die Daten sind 
unverzüglich zu löschen.

  (3) Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, so-
weit auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzu-
nehmen ist, dass durch die Erhebung Daten, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen 
sind, nicht erfasst werden. Dabei ist insbesondere 
auf die Art der zu überwachenden Räumlichkeiten 
und das Verhältnis der dort anwesenden Personen 
zueinander abzustellen. Der Kernbereich umfasst 
auch das durch Berufsgeheimnis geschützte Vertrau-
ensverhältnis der in §§ 53 und 53 a der Strafprozess-
ordnung genannten Berufsgeheimnisträger. Gesprä-
che in Betriebs- und Geschäftsräumen sind, soweit 
sie nicht zur Berufsausübung bestimmte Räume von 
Berufsgeheimnisträgern gemäß §§ 53 und 53 a der 
Strafprozessordnung sind, in der Regel nicht dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen.

  (4) Die Datenerhebung ist unverzüglich zu unterbre-
chen, sofern sich während der Überwachung tatsäch-
liche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Daten, die 
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen sind, erfasst werden. Bestehen insoweit 
Zweifel, darf statt der unmittelbaren Wahrnehmung 
nur noch eine automatisierte Aufzeichnung erfolgen. 
Nach einer Unterbrechung oder einer Aufzeichnung 
gemäß Satz 2 darf die Erhebung fortgesetzt werden, 
wenn zu erwarten ist, dass die Gründe, die zur Un-
terbrechung oder zur Aufzeichnung geführt haben, 
nicht mehr vorliegen. Die automatisierte Aufzeich-
nung ist unverzüglich dem anordnenden Gericht zur 
Entscheidung über die Verwertbarkeit und Löschung 
der Daten vorzulegen. Für die nicht verwertbaren 
Teile ordnet das Gericht die unverzügliche Löschung 
an. Das Gericht unterrichtet die Polizeibehörde un-
verzüglich über den Inhalt der verwertbaren Teile 
der Aufzeichnung. Die Tatsachen der Datenerfassung 
und der Löschung sind zu dokumentieren. Die Maß-
nahme ist abzubrechen, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen.

  (5) Werden technische Mittel ausschließlich zum 
Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz in Woh-
nungen tätigen Personen verwendet, kann die Da-
tenerhebung nach Absatz 1 durch die Behördenleite-
rin oder den Behördenleiter angeordnet werden. Eine 
anderweitige Verwertung der gemäß Satz 1 erlangten 
Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfol-
gung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, 
wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme rich-
terlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die 
richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuho-
len. Aufzeichnungen, die nicht im Sinne des Satzes 2 
verwendet werden, sind unverzüglich nach Beendi-
gung des Einsatzes zu löschen. § 24 Absatz 7 sowie 
§ 32 Absatz 5 Nummer 1 und 2 bleiben unberührt.

  (6) Nach Absätzen 1 und 5 erlangte personenbezoge-
ne Daten sind besonders zu kennzeichnen. Nach ei-
ner Übermittlung an eine andere Stelle ist die Kenn-
zeichnung durch diese aufrechtzuerhalten.

 (7) § 17 Absätze 5 bis 7 gilt entsprechend.“

 9.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird nach Satz 2 der nachfolgende 
neue Satz 3 angefügt:

   „§ 16 a Absatz 1 Satz 3 bis 5 sowie § 17 Absatz 7 
gelten entsprechend.“

 b)   In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „einen von 
ihnen beauftragten Beamten“ durch die Wörter 
„eine von ihnen beauftragte Leitungsperson des 
höheren Polizeivollzugsdienstes“ ersetzt.

 c)   Nach Satz 1 wird der nachfolgende neue Satz 2 
angefügt:

  „§ 16 a Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“

 d)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „Bezüglich der Unterrichtung über die Maßnah-
me gilt § 17 Absatz 5 und 6 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass sie auch zurückgestellt werden 
kann, wenn durch das Bekanntwerden der Daten-
erhebung der weitere Einsatz dieser Personen, 

deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten 
nicht bekannt ist, gefährdet wird.“

10.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 4 wird der folgende neue Satz 2 ange-
fügt:

   „§ 16 a Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie § 17 Absatz 7 
gelten entsprechend.“

 b)  Absatz 5 erhält folgende Fassung:

   „(5) Bezüglich der Unterrichtung über die Maß-
nahme gilt § 17 Absatz 5 und 6 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass sie auch zurückgestellt werden 
kann, wenn durch das Bekanntwerden der Daten-
erhebung der weitere Einsatz des Verdeckten Er-
mittlers gefährdet wird.“

11.  § 21 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 Satz 3 wird vor dem Wort „Angele-
genheiten“ das Wort „die“ gestrichen und durch 
die Wörter „das Verfahren in Familiensachen und 
in den“ ersetzt.

 b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:

   „(4) Für gemäß Absatz 1 und 2 erhobene perso-
nenbezogene Daten gilt § 16 a Absatz 2 Satz 2 
und 3 entsprechend. Die betroffene Person ist 
nach Beendigung der Ausschreibung zur Polizei-
lichen Beobachtung durch die Polizei über die 
Ausschreibung und die Löschung zu unterrichten, 
sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der 
Maßnahme erfolgen kann. Im Übrigen gilt § 17 
Absatz 5 und 6 entsprechend.“

12.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird der folgende Satz vorangestellt:

   „(3) Für nach Absatz 1 erlangte personenbezo-
gene Daten gilt § 16 a Absatz 2 Satz 2 und 3 ent-
sprechend.“

 b)  Die bisherigen Sätze 1 bis 3 des Absatzes 3 wer-
den zu Sätzen 2 bis 4.

 c)   In Absatz 4 Satz 3 wird vor dem Wort „Angele-
genheiten“ das Wort „die“ gestrichen und durch 
die Wörter „das Verfahren in Familiensachen und 
in den“ ersetzt.

 d)   In Absatz 5 wird der bisherige Satz 2 gestrichen 
und durch den folgenden Satz ersetzt:

   „Im Übrigen gilt § 17 Absatz 5 und 6 entspre-
chend.“

13.  § 33 wird wie folgt geändert:

 Absatz 6 erhält folgende Fassung:

  „(6) Das Innenministerium kann zur Erfüllung von 
Aufgaben der Gefahrenabwehr, die nicht nur von 
örtlicher Bedeutung sind, mit anderen Ländern und 
dem Bund eine Verbunddatei der Polizei vereinbaren, 
die eine automatisierte Datenübermittlung ermög-
licht. In der Vereinbarung ist festzulegen, welcher 
Polizeibehörde die nach diesem Gesetz oder nach 
anderen Rechtsvorschriften bestehenden Pfl ichten 
einer speichernden Stelle obliegen. Die Einrichtung 
einer Verbunddatei mit automatisierter Abrufmög-
lichkeit, an der neben der Polizei auch andere Behör-
den beteiligt sind, ist nur zulässig nach dem Gesetz 
zur Errichtung gemeinsamer Dateien von Polizeibe-
hörden und Nachrichtendiensten des Bundes und 
der Länder vom 22. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3409). 
In eine Datei gemäß Satz 3 dürfen nur Daten einge-
geben werden, die gemäß § 24 suchfähig in einer Da-
tei gespeichert und den beteiligten Behörden gemäß 
§§ 26 ff. übermittelt werden können; § 26 Absatz 1 
Satz 3 fi ndet keine Anwendung.“

14.  § 36 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 werden die Wörter „Gesetzes über das 
gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen“ 
gestrichen und durch die Wörter „7. Buches (Verfah-
ren in Freiheitsentziehungssachen) des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.“ ersetzt.
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15.  § 37 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

   „Männer und Frauen sind getrennt unterzubrin-
gen.“

 b)   In Absatz 3 werden die folgenden neuen Sätze 4 
und 5 angefügt:

   „Im Ausnahmefall, wenn dies zum Schutz der 
Person erforderlich ist, kann die festgehaltene 
Person mittels Bild- und Tonübertragung offen 
beobachtet werden. Zur Wahrung der Intimsphä-
re kann der Toilettenbereich durch geeignete 
Sichtschutzwände abgegrenzt werden.“

16.  § 42 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 Satz 3 wird vor dem Wort „Angelegen-
heiten“ das Wort „die“ gestrichen und durch die 
Wörter „das Verfahren in Familiensachen und in 
den“ ersetzt.

17.  § 58 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 5 werden die Wörter „der Bundesgrenz-
schutz“ und die Wörter „den Bundesgrenzschutz“ 
durch die Wörter „die Bundespolizei“ ersetzt.

18.  § 63 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 wird nach Satz 1 der folgende neue 
Satz 2 angefügt:

  „Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur zulässig, 
wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegen-
wärtigen Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Ge-
fahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperli-
chen Unversehrtheit ist.“

19.  § 66 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 werden die Wörter „dem Bundesgrenz-
schutz, der“ durch die Wörter „der Bundespolizei, 
die“ ersetzt.

20.  Der Sechste Abschnitt wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift „Sechster Abschnitt“ wird das 
Wort „Verwaltungsvorschriften“ durch das Wort 
„Evaluierung“ ersetzt.

 b)  § 68 erhält folgende Fassung:

  „§ 68
  Berichtspfl icht

  Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2014 und danach alle fünf Jahre über 
die Notwendigkeit des Fortbestehens dieses Geset-
zes.“

21.  Der Siebente Abschnitt wird gestrichen.

22.   Die Inhaltsübersicht ist an die neuen Überschriften 
der §§ 14 a, 16, 16 a und 68 anzupassen.

Artikel 2
Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf 
informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes), 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 
Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und auf Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) ein-
geschränkt werden.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 9. Februar 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter des Ministerpräsidenten

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2010 S. 132

25

Gesetz
zur Änderung des Hafensicherheitsgesetzes

Vom 9. Februar 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Hafensicherheitsgesetzes

Artikel 1
Änderung des Hafensicherheitsgesetzes

Das Hafensicherheitsgesetz vom 30. Oktober 2007 (GV. 
NRW. S. 470) wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift „Fünfter Teil Anerkennungen 
und Zuverlässigkeitsüberprüfungen“ werden die 
Wörter „Anerkennungen und“ gestrichen.

 b)   Die Unterüberschrift „Abschnitt 1 Anerkennung 
von Fachstellen“ zur Überschrift „Fünfter Teil“ 
wird gestrichen.

 c)   Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst: „(weg-
gefallen)“.

 d)   Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst: „(weg-
gefallen)“.

 e)   Die Zwischenüberschrift „Abschnitt 2 Zuverläs-
sigkeitsüberprüfungen und datenschutzrechtliche 
Bestimmungen“ wird gestrichen.

 2.  § 9 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 9
 Beauftragter für die Gefahrenabwehr 
 in der Hafenanlage

  (1) Der Betreiber einer Hafenanlage hat einen fach-
lich und persönlich geeigneten Beauftragten für die 
Gefahrenabwehr zu bestellen und der Hafensicher-
heitsbehörde zu benennen. Der Beauftragte für die 
Gefahrenabwehr nimmt insbesondere die Aufgaben 
nach Abschnitt A/17.2 des ISPS-Codes wahr.

  (2) Der Beauftragte für die Gefahrenabwehr in der 
Hafenanlage muss

 1.   über Fachkenntnisse gemäß Teil B Absatz 18.1 des 
ISPS-Codes verfügen,

 2.   an einer diesbezüglichen fachlichen Ausbildung 
nach Absatz 3 teilgenommen haben und dies 
durch Vorlage einer Teilnahmebescheinigung 
nachweisen sowie

 3.  zuverlässig im Sinne von § 23 sein.

  (3) Die Vermittlung der Fachkenntnisse erfolgt an ei-
ner geeigneten Qualifi zierungseinrichtung, die in den 
Fachbereichen gemäß Teil B Absatz 18.1 des ISPS-
Codes ausbildet. Zum Nachweis der fachlichen Aus-
bildung stellt die Qualifi zierungseinrichtung dem 
Beauftragten für die Gefahrenabwehr eine Teilnah-
mebescheinigung aus.

  (4) Erlangt die Hafensicherheitsbehörde Erkennt-
nisse, die Zweifel an einer vollständigen, sachgerech-
ten Vermittlung des notwendigen Fachwissens nach 
Teil B Absatz 18.1 des ISPS-Codes begründen, soll 
sie die Bestellung der durch den Betreiber der Ha-
fenanlage benannten Person zum Beauftragten für 
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die Gefahrenabwehr ablehnen, solange die Zweifel 
nicht ausgeräumt sind. Verbleiben nach der Durch-
führung des Verfahrens gemäß §§ 21 bis 23 Zweifel 
an der Zuverlässigkeit der benannten Person, ist eine 
Bestellung zum Beauftragten für die Gefahrenab-
wehr in der Hafenanlage zu untersagen.“

 3.  a)  § 10 Absatz 4 wird aufgehoben.

 b)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.

 4.   In § 11 Absatz 1 wird folgender Satz 2 neu einge-
fügt:

  „Unbeschadet seiner Pfl ichtenstellung und unter 
 Beachtung von § 20 Absatz 1 und 3 kann er einen 
anderen Rechtsträger mit der Erstellung und Fort-
schreibung beauftragen oder sich dessen Unter-
stützung bedienen.“

 5.  a)  § 11 Absatz 3 wird aufgehoben.

 b)   Die bisherigen Absätze 4, 5, 6 und 7 werden Ab-
sätze 3, 4, 5 und 6.

 6.  a)  § 13 Absatz 4 wird aufgehoben.

 b)   Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 4 
und 5.

 7.  § 16 Absatz 1 wird wie folgt geändert:.

 a)  Es wird folgender Satz 2 neu eingefügt:

   „Unbeschadet seiner Pfl ichtenstellung und unter 
Beachtung von § 20 Absatz 1 und 3 kann er einen 
anderen Rechtsträger mit der Erstellung und 
Fortschreibung beauftragen oder sich dessen Un-
terstützung bedienen.“

 b)  Der bisherige Satz 3 wird aufgehoben.

 8.  § 17 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 17
 Beauftragter für die Gefahrenabwehr im Hafen

  (1) Der Hafenbetreiber hat mit Zustimmung der Ha-
fensicherheitsbehörde gemäß Absatz 3 einen fachlich 
und persönlich geeigneten Beauftragten für die Ge-
fahrenabwehr im Hafen sowie wenigstens einen Ver-
treter zu bestellen. Der Beauftragte für die Gefah-
renabwehr im Hafen nimmt insbesondere die 
Aufgaben einer Kontaktstelle für alle Fragen der Ge-
fahrenabwehr im Hafen wahr. Er kann identisch sein 
mit einem Beauftragten für die Gefahrenabwehr in 
einer Hafenanlage. Im Übrigen ist eine enge Zusam-
menarbeit zwischen allen Beauftragten für die Ge-
fahrenabwehr innerhalb des Hafengebietes sicherzu-
stellen. Ein Beauftragter für die Gefahrenabwehr im 
Hafen kann für mehrere Häfen zuständig sein.

  (2) Der Beauftragte für die Gefahrenabwehr im Ha-
fen sowie dessen Vertreter müssen

 1.   über die Fachkenntnisse eines Beauftragten für 
die Gefahrenabwehr in einer Hafenanlage ent-
sprechend § 9 Absatz 2 Nummer 1 verfügen,

 2.   entsprechend § 9 Absatz 2 Nummer 2 an einer 
fachlichen Ausbildung teilgenommen haben und 
hierüber eine Teilnahmebescheinigung nachwei-
sen,

 3.   über weitere fachspezifi sche Informationen be-
züglich der Anforderungen, Organisation und 
Umsetzung der Gefahrenabwehr in einem Hafen-
gebiet verfügen, die im Einzelfall von der Hafen-
sicherheitsbehörde auf geeignete Weise vermittelt 
oder bereitgestellt werden, sowie

 4.  zuverlässig im Sinne von § 23 sein.

  (3) Die Hafensicherheitsbehörde stimmt der Bestel-
lung zum Beauftragten für die Gefahrenabwehr im 
Hafen sowie der Bestellung zum Vertreter zu, wenn 
die betreffenden Personen die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 erfüllen. § 9 Absätze 3 und 4 gelten ent-
sprechend.“

 9.   In der Überschrift „Fünfter Teil Anerkennungen und 
Zuverlässigkeitsüberprüfungen“  werden die Wörter 
„Anerkennungen und“ gestrichen.

10.  Fünfter Teil Abschnitt 1 wird aufgehoben.

11.   Die Zwischenüberschrift im Fünften Teil „Abschnitt 
2 Zuverlässigkeitsprüfungen und datenschutzrecht-
liche Bestimmungen“ wird gestrichen.

12.   In § 20 Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „für 
eine anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr gemäß 
§ 18 tätig sind und“ sowie die Wörter „einer Risiko-
bewertung oder“ gestrichen.

13.  In § 20 Absatz 1 Nummer 3 wird Satz 2 aufgehoben.

14.  § 22 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die Betreiber von Häfen und Hafenanlagen so-
wie die Arbeitgeber von Personen im Sinne von § 20 
Absatz 1 Nummer 2 und 3 sind verpfl ichtet, der Ha-
fensicherheitsbehörde die betreffenden, einer Zuver-
lässigkeitsüberprüfung zu unterziehenden Beschäf-
tigten mitzuteilen.“

15.   In § 22 Absatz 8 Satz 5 werden die Wörter „und, so-
fern die Zuverlässigkeit eines Betroffenen im Sinne 
von § 20 Abs. 1 Nr. 2 verneint wurde, die für die Ha-
fensicherheit zuständigen Behörden der anderen 
Bundesländer“ gestrichen.

16.   In § 25 Absatz 1 Nummer 13 werden die Wörter „ei-
ne Hafenanlage oder als Verantwortlicher einer aner-
kannten Stelle zur Gefahrenabwehr“ durch die Wör-
ter „einer Hafenanlage oder als Arbeitgeber einer 
Person im Sinne von § 20 Absatz 1 Nummern 1 bis 
3“ ersetzt.

17.  § 27 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 27
 Erlass von Rechtsverordnungen

  Das für den Verkehr zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung weitere Einzel-
heiten zur Datenerhebung und -übermittlung sowie 
zum Verfahren für die Zuverlässigkeitsüberprüfung 
zu regeln.“

Artikel 2

Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 9. Februar 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter des Ministerpräsidenten

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin
für Wirtschaft Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Bauen und Verkehr

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2010 S. 135
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793

Gesetz
zur Änderung des Landesfi schereigesetzes

Vom 9. Februar 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Änderung des Landesfischereigesetzes

Artikel 1

Das Landesfi schereigesetz für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juni 
1994 (GV. NRW. S. 516, ber. S. 864), zuletzt geändert 
durch Artikel 56 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 
(GV. NRW. S. 662), wird wie folgt geändert:

 1.   Im Inhaltsverzeichnis wird zu § 57 das Wort „Ver-
waltungsvorschriften“ durch das Wort „aufgehoben“ 
ersetzt.

 2.  § 7 erhält folgende Fassung: 

 „§ 7
 Selbständige Fischereirechte bei Veränderungen 
 fl ießender Gewässer

  Verändert ein Gewässer durch natürliche Ereignisse 
oder künstliche Eingriffe sein Bett, so folgt ein selb-
ständiges Fischereirecht dem veränderten Bett.“

 3.   In § 14 Absatz 3 wird die Angabe „571 bis 579“ 
durch die Angabe „566 bis 567b“ ersetzt.

 4.   In § 15 Absatz 1 wird die Angabe „es sei denn, der 
Pächter ist Berufsfi scher“ gestrichen.

 5.  § 30 a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:

   „(4) Das Ministerium wird ermächtigt, in der 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 nach Anhörung 
des Beirats für das Fischereiwesen den Min-
destinhalt der Hegepläne festzulegen.“

 b)   In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „drei“ durch das 
Wort „sechs“ ersetzt.

 6.   In den §§ 38 Absatz 2, 39 Absatz 3, 42 Absatz 1 und 
48 Absatz 3 werden die Wörter „ordnungsbehördli-
che Verordnung“ durch das Wort „Rechtsverord-
nung“ ersetzt.

 7.   In § 40 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „ver-
hindern“ die Wörter „und einen sicheren Fischwech-
sel zu gewährleisten“ eingefügt.

 8.   § 42 Absatz 1 wird nach Buchstabe l wie folgt ergänzt:

 „m)  Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Bestands 
des Europäischen Aals im Rahmen der Umset-
zung der Verordnung (EG) Nr. 1100/2007 des 
Rates vom 18. September 2007 (ABl. L248 vom 
22.09.2007, S. 17) in der jeweils aktuellen Fas-
sung und der Umsetzung von Aalbewirt-
schaftungsplänen, insbesondere Kontroll- und 
Fangüberwachung, Registrierung von Erwerbs-
fi schern/Erstvermarktern und Fischereifahrzeu-
gen sowie Aalbesatz und Überwachung des 
 gewerbsmäßigen Handels,

 n)   die Anforderungen an eine gleichwertige Buch-
führung im Sinne des § 6 der Bundesartenschutz-
verordnung für besonders geschützte Arten.“

 9.  § 52 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 3 werden nach dem Wort „Fischereibehör-
den“ die Wörter „und des Landesamts für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz“ eingefügt.

 b)   Es wird folgender Satz 4 angefügt: „Zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben sind die Fischereibehörden ermäch-
tigt, personenbezogene Daten zu verarbeiten.“

10.   In § 55 Absatz 1 Nummer 7 werden nach dem Wort 
„erlassenen“ die Wörter „Rechtsverordnung oder“ 
eingefügt.

§ 57 wird aufgehoben.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter des Ministerpräsidenten

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2010 S. 137

20323

Bekanntmachung
des Staatsvertrages zur Versorgungslastenenteilung 

bei länderübergreifenden Dienstherrenwechseln
Vom 9. Februar 2010

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 4. Februar 2010 
gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung dem 
Staatsvertrage zur Versorgungslastenenteilung bei länder-
übergreifenden Dienstherrenwechseln zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des Inkrafttretens des Staatsvertrages wird 
gemäß § 17 des Staatsvertrages gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, den 9. Februar 2010

Der Stellvertreter des Ministerpräsidenten
des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Staatsvertrag
über die Verteilung von Versorgungslasten

bei bund- und länderübergreifenden 
Dienstherrenwechseln

(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)

Die Bundesrepublik Deutschland,

das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 7 vom 23. Februar 2010138

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Präambel

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 
28. August 2006 wurden die Gesetzgebungszuständigkei-
ten im Dienstrecht neu geordnet. Die Versorgungslasten-
teilung bei bund- und länderübergreifenden Diensther-
renwechseln kann nicht mehr bundesgesetzlich geregelt 
werden. Gleichwohl sind einheitliche Regelungen für 
eine verursachungsgerechte Verteilung der Versorgungs-
lasten erforderlich, um im Interesse der Mobilität auch in 
Zukunft an der Einheitlichkeit des Beamtenverhältnisses 
festzuhalten und einvernehmliche Dienstherrenwechsel 
zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wird dieser Staatsver-
trag geschlossen. Das bislang in § 107 b des Beamtenver-
sorgungsgesetzes (BeamtVG) und in § 92 b des Soldaten-
versorgungsgesetzes (SVG) geregelte Erstattungsmodell 
wird durch ein pauschalierendes Abfi ndungsmodell 
ersetzt, wonach die Versorgungsanwartschaften zum 
Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels abgegolten werden. 

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich

Dieser Staatsvertrag gilt für den Bund, die Länder sowie 
die Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen, unter 
der Aufsicht des Bundes oder der Länder stehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts. 

§ 2
Dienstherrenwechsel

1Ein Dienstherrenwechsel liegt vor, wenn eine Person, die 
in einem Beamten-, Soldaten- oder Richterverhältnis zu 
einem in § 1 genannten Dienstherrn steht, bei diesem 
Dienstherrn ausscheidet und in ein Beamten-, Soldaten- 
oder Richterverhältnis zu einem anderen, in § 1 genann-
ten Dienstherrn tritt. 2Ausgenommen sind Beamtinnen 
und Beamte auf Widerruf. 3Für landes- und bundesin-
terne Dienstherrenwechsel gilt der Staatsvertrag nur, 
wenn dies gesetzlich bestimmt ist.

Abschnitt 2
Versorgungslastenteilung

§ 3
Voraussetzungen

(1) Eine Versorgungslastenteilung fi ndet bei einem 
Dienstherrenwechsel statt, wenn der abgebende Dienst-
herr dem Dienstherrenwechsel zugestimmt hat und zwi-
schen dem Ausscheiden und dem Eintritt keine zeitliche 
Unterbrechung liegt.

(2) 1Die Zustimmung muss vor dem Wirksamwerden des 
Dienstherrenwechsels schriftlich gegenüber dem aufneh-
menden Dienstherrn erklärt werden. 2Sie darf nur aus 
dienstlichen Gründen verweigert werden.

(3) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn Professorinnen 
und Professoren beim abgebenden Dienstherrn eine 
Dienstzeit von drei Jahren abgeleistet haben, wenn 
Beamtinnen und Beamten auf Zeit oder Soldatinnen und 
Soldaten auf Zeit mit Ablauf ihrer Dienst- oder Amtszeit 
bei einem neuen Dienstherrn eintreten oder wenn eine 
Wahl Voraussetzung für die Begründung des Beamten-
verhältnisses ist.

(4) Eine zeitliche Unterbrechung ist unschädlich, wenn 
Personen aufgrund einer gesetzlichen Verpfl ichtung über-
nommen werden und keine Nachversicherung durchge-
führt wurde.

§ 4
Abfi ndung

(1) Die Versorgungslastenteilung erfolgt durch Zahlung 
einer Abfi ndung. 

(2) 1Die Abfi ndung ist das Produkt aus den Bezügen 
(§ 5), den in vollen Monaten ausgedrückten Dienstzeiten 
(§ 6) und einem Bemessungssatz. 2Der Bemessungssatz 
ist vom Lebensalter der wechselnden Person zum Zeit-
punkt des Ausscheidens beim abgebenden Dienstherrn 
abhängig und beträgt

1. bis Vollendung des 30. Lebensjahres: 15 %,

2. bis Vollendung des 50. Lebensjahres: 20 %,

3. nach Vollendung des 50. Lebensjahres: 25 %.
3Bei Professorinnen und Professoren beträgt der Bemes-
sungssatz unabhängig vom Lebensalter 25 %.

(3) Maßgebend sind die tatsächlichen und rechtlichen Ver-
hältnisse beim abgebenden Dienstherrn zum Zeitpunkt 
des Ausscheidens; Nachberechnungen fi nden nicht statt. 

(4) 1Bei Beamtinnen und Beamten auf Zeit, die nach 
Ablauf ihrer beim abgebenden Dienstherrn begründeten 
Dienst- und Amtszeit nicht in den Ruhestand zu verset-
zen wären, ist eine Abfi ndung in Höhe der Kosten zu 
zahlen, die im Falle des Ausscheidens zum Zeitpunkt des 
Dienstherrenwechsels für eine Nachversicherung der bei 
ihm zurückgelegten Zeiten in der gesetzlichen Renten-
versicherung angefallen wären. 2Hat der abgebende 
Dienstherr aufgrund eines früheren Dienstherrenwech-
sels eine Abfi ndung nach diesem Staatsvertrag erhalten, 
so hat er diesen Betrag zuzüglich Zinsen in Höhe von 
4,5 % pro Jahr ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Zah-
lung neben der Abfi ndung nach Satz 1 an den aufneh-
menden Dienstherrn zu bezahlen. 3Bei Soldatinnen und 
Soldaten auf Zeit ist eine Abfi ndung nach Satz 1 unter 
Zugrundelegung eines Beitragssatzes in Höhe von 15 % 
zu zahlen.

§ 5
Bezüge

(1) Bezüge sind die monatlichen ruhegehaltfähigen 
Bezüge einschließlich Sonderzahlung.

(2) Für die Ermittlung der monatlichen ruhegehaltfähi-
gen Bezüge kommt es auf die Erfüllung von Mindest-
dienst- oder -bezugszeiten nicht an.

(3) 1Eine Sonderzahlung ist zu berücksichtigen, wenn 
und soweit sie der wechselnden Person im Jahr ihres 
Ausscheidens zusteht oder ohne Dienstherrenwechsel 
zustehen würde. 2Sie ist als Monatsbetrag anzusetzen.

§ 6
Dienstzeiten

(1) 1Dienstzeiten sind die Zeiten, die beim abgebenden 
Dienstherrn und bei früheren Dienstherren in einem 
Rechtsverhältnis der in § 2 genannten Art zurückgelegt 
wurden, soweit sie ruhegehaltfähig sind. 2Als Dienstzei-
ten gelten auch die im Status einer Soldatin auf Zeit 
oder eines Soldaten auf Zeit zurückgelegten Zeiten. 
3Ausgenommen sind Zeiten in einem Beamtenverhältnis 
auf Widerruf sowie Zeiten, für die eine Nachversicherung 
durchgeführt wurde.

(2) Dem Dienstherrenwechsel unmittelbar vorangehende 
Abordnungszeiten beim aufnehmenden Dienstherrn sind 
diesem zuzurechnen, es sei denn, der aufnehmende 
Dienstherr hat hierfür einen Versorgungszuschlag an den 
abgebenden Dienstherrn entrichtet.

§ 7
Weitere Zahlungsansprüche

(1) Liegt ein Dienstherrenwechsel ohne die Vorausset-
zungen des § 3 vor und hat der abgebende Dienstherr 
aufgrund eines früheren Dienstherrenwechsels eine 
Abfi ndung nach diesem Staatsvertrag erhalten, so hat er 
diesen Betrag zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5 % pro 
Jahr ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung an den 
aufnehmenden Dienstherrn zu bezahlen, wenn nicht 
bereits eine Nachversicherung durchgeführt wurde.
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(2) 1Hat der aufnehmende Dienstherr aufgrund eines 
Dienstherrenwechsels eine Abfi ndung erhalten und 
scheidet die wechselnde Person beim aufnehmenden 
Dienstherrn ohne Versorgungsansprüche aus, hat der 
aufnehmende Dienstherr dem abgebenden Dienstherrn 
die Kosten einer Nachversicherung zu erstatten. 2Anstelle 
der Erstattung nach Satz 1 hat der aufnehmende Dienst-
herr im Falle einer nach § 4 Abs. 4 Satz 3 gezahlten 
Abfi ndung oder eines bestehenden Versorgungsanspruchs 
gegenüber dem abgebenden Dienstherrn die erhaltene 
Abfi ndung zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5 % pro Jahr 
ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung an den abge-
benden Dienstherrn zurückzuzahlen. 

§ 8
Dokumentationspfl ichten und Zahlungsmodalitäten

(1) Der zahlungspfl ichtige Dienstherr hat die Berech-
nung des Zahlungsbetrages durchzuführen und dem 
berechtigten Dienstherrn gegenüber nachzuweisen. 

(2) 1Die Abfi ndung ist innerhalb von sechs Monaten nach 
Aufnahme beim neuen Dienstherrn zu leisten. 2In Fällen 
des § 3 Abs. 4 beginnt die Frist nach Mitteilung der Auf-
nahme durch den neuen Dienstherrn.

(3) Die beteiligten Dienstherren können abweichende 
Zahlungsregelungen vereinbaren.

(4) Die Abwicklung kann auf andere Stellen übertragen 
werden.

Abschnitt 3
Übergangsregelungen

§ 9
Ersetzung von § 107 b BeamtVG

1§ 107 b BeamtVG wird durch diesen Staatsvertrag er-
setzt. 2Für Erstattungsansprüche, die nach dieser Vor-
schrift aufgrund eines Dienstherrenwechsels vor Inkraft-
treten des Staatsvertrages begründet sind, gelten für die 
Zeit nach Inkrafttreten des Staatsvertrages ausschließ-
lich die Regelungen der §§ 10 bis 12.

§ 10
Laufende Erstattungen nach § 107 b BeamtVG

(1) Ist in Fällen des § 9 der Versorgungsfall vor Inkraft-
treten des Staatsvertrages eingetreten, besteht der 
Erstattungsanspruch mit folgenden Maßgaben fort:

1.  Der zuletzt vor Inkrafttreten des Staatsvertrages 
geleistete jährliche Erstattungsbetrag wird festge-
schrieben.

2.   Der Erstattungsbetrag erhöht oder vermindert sich 
jeweils um die Vom-Hundert-Sätze der linearen 
Anpassungen der Versorgungsbezüge nach dem Recht 
des erstattungspfl ichtigen Dienstherrn.

3.  Bei Eintritt der Hinterbliebenenversorgung vermin-
dert sich der Erstattungsbetrag auf den Betrag, der 
sich aus dem Vom-Hundert-Satz der Hinterbliebenen-
versorgung nach dem Recht des erstattungspfl ichtigen 
Dienstherrn ergibt.

(2) Die beteiligten Dienstherren unterrichten sich unver-
züglich über eine Änderung erstattungsrelevanter Um-
stände.

§ 11
Dienstherrenwechsel ohne laufende Erstattungen 

nach § 107 b BeamtVG

(1) Ist in Fällen des § 9 der Versorgungsfall nicht vor 
Inkrafttreten des Staatsvertrages eingetreten, ist anstelle 
der Erstattung nach § 107 b BeamtVG von dem oder den 
zahlungspfl ichtigen Dienstherren jeweils eine Abfi ndung 
an den berechtigten Dienstherrn zu leisten. 

(2) Die Abfi ndung wird nach §§ 4 bis 6 mit folgenden 
Maßgaben berechnet:

1.  Abweichend von § 4 Abs. 3 sind die Bezüge nach § 5 
bis zum Inkrafttreten des Staatsvertrages entspre-
chend den linearen Anpassungen beim zahlungs-

pfl ichtigen Dienstherrn zu dynamisieren.

2.  Liegen mehrere Dienstherrenwechsel vor, die die Vor-
aussetzungen nach § 107 b BeamtVG erfüllen, sind 
abweichend von § 6 die Zeiten bei anderen zahlungs-
pfl ichtigen Dienstherren nicht zu berücksichtigen. 

3.  Dienstzeiten bei weiteren Dienstherren, die nicht 
nach § 107 b BeamtVG zur Erstattung verpfl ichtet 
sind, werden den zahlungspfl ichtigen Dienstherren 
und dem berechtigten Dienstherrn anteilig zugerech-
net (Quotelung); die Aufteilung erfolgt nach dem Ver-
hältnis der Zeiten, die die wechselnde Person bei den 
zahlungspfl ichtigen Dienstherren und dem berechtig-
ten Dienstherrn abgeleistet hat; abweichend hiervon 
werden die Zeiten dem nachfolgenden zahlungspfl ich-
tigen Dienstherrn zugerechnet, wenn er die wech-
selnde Person ohne Zustimmung übernommen hat.

(3) 1Die Abfi ndung ist innerhalb von sechs Monaten nach 
Unterrichtung der zahlungspfl ichtigen Dienstherren über 
den Eintritt des Versorgungsfalles durch den berechtig-
ten Dienstherrn an diesen zu zahlen. 2Sie kann von jedem 
zahlungspfl ichtigen Dienstherrn vor Eintritt des Versor-
gungsfalles geleistet werden. 3Bei Zahlung vor Eintritt 
des Versorgungsfalles ist im Rahmen der Quotelung für 
den berechtigten Dienstherrn die Zeit bis zum Erreichen 
der für die wechselnde Person gültigen gesetzlichen 
Altersgrenze nach dessen Recht anzusetzen.

(4) Der Abfi ndungsbetrag ist vom Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Staatsvertrages mit 4,5 % pro Jahr zu verzin-
sen. 

(5) 1Die beteiligten Dienstherren unterrichten sich 
gegenseitig über die für die Abfi ndung relevanten 
Umstände. 2§ 7 Abs. 2 sowie § 8 Abs. 1, 3 und 4 gelten 
entsprechend.

§ 12

Erneuter Dienstherrenwechsel nach 
Inkrafttreten des Staatsvertrages

1Erfolgt in Fällen des § 11 nach Inkrafttreten des Staats-
vertrages ein weiterer Dienstherrenwechsel, der die Vor-
aussetzungen des § 3 erfüllt, gilt für die nach § 107 b 
BeamtVG erstattungspfl ichtigen Dienstherren § 11 mit 
der Maßgabe, dass die Abfi ndung an den aufnehmenden 
Dienstherrn abweichend von § 11 Abs. 3 Satz 1 innerhalb 
von sechs Monaten nach Unterrichtung der zahlungs-
pfl ichtigen Dienstherren über den letzten Dienstherren-
wechsel durch den aufnehmenden Dienstherrn an diesen 
zu leisten ist. 2Die Berechnung der vom letzten abgeben-
den Dienstherrn zu leistenden Abfi ndung bestimmt sich 
nach §§ 4 bis 6 mit der Maßgabe, dass ihm abweichend 
von § 6 die Zeiten nicht zugerechnet werden, für die eine 
Abfi ndung nach Satz 1 geleistet wird; § 11 Abs. 2 Nr. 3 
und Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 13

Quotelung ohne Erstattungspfl icht nach 
§ 107 b BeamtVG

1Haben vor Inkrafttreten des Staatsvertrages Diensther-
renwechsel stattgefunden, die die Voraussetzungen des 
§ 107 b BeamtVG in der jeweiligen Fassung nicht erfül-
len, sind abweichend von § 6 die Zeiten, die bei den nicht 
erstattungspfl ichtigen Dienstherren abgeleistet wurden, 
den zur Zahlung eines Abfi ndungsbetrages verpfl ichteten 
Dienstherren und dem berechtigten Dienstherrn entspre-
chend § 11 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Satz 3 zuzurechnen; 
dies gilt nicht, wenn die Erstattungspfl icht nach § 107 b 
BeamtVG an der fehlenden Zustimmung des abgebenden 
Dienstherrn scheiterte. 2Satz 1 gilt nur für Dienstherren-
wechsel, die nach Inkrafttreten des Staatsvertrages bis 
zum 31. Dezember 2016 erfolgen.

§ 14

Entsprechende Anwendung auf § 92 b SVG

Die Regelungen der §§ 9 bis 13 gelten entsprechend für 
§ 92 b SVG.
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§ 15
Fortgeltung des § 107 c BeamtVG und des § 92 c SVG

§ 107 c BeamtVG und § 92 c SVG in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung fi nden weiter Anwendung.

Abschnitt 4
Schlussvorschriften

§ 16
Kündigung

1Dieser Staatsvertrag kann von jeder Vertragspartei zum 
Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem 
Jahr gekündigt werden. 2Die Kündigung ist gegenüber 
dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
schriftlich zu erklären, der sie unverzüglich den übrigen 
Vertragsparteien übermittelt. 3Die Kündigung einer Par-
tei lässt das Vertragsverhältnis unter den übrigen Par-
teien unberührt.

§ 17
Inkrafttreten

(1) 1Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2011 für die 
Parteien in Kraft, deren Ratifi kationsurkunden bis zum 
30. September 2010 bei der Staats- oder Senatskanzlei 
des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hin-
terlegt sind. 2Für die übrigen Parteien tritt er mit Wir-
kung zum Beginn des dritten Folgemonats ab Hinterle-
gung der Ratifi kationsurkunde bei der Staats- oder 
Senatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz in Kraft.

(2) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Parteien die Hin-
terlegung der Ratifi kationsurkunden unverzüglich mit.

Für die Bundesrepublik Deutschland

Berlin, den 26. Januar 2010

Thomas  d e  M a i z i è r e

Für das Land Baden-Württemberg

Berlin, den 16. Dezember 2009

Günther H.  O e t t i n g e r

Für den Freistaat Bayern

Berlin, den 16. Dezember 2009

Horst  S e e h o f e r

Für das Land Berlin

Berlin, den 16. Dezember 2009

Harald  W o l f

Für das Land Brandenburg

Berlin, den 16. Dezember 2009

Matthias  P l a t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen

Berlin, den 16. Dezember 2009

Jens  B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg

Berlin, den 16. Dezember 2009

Ole  v o n  B e u s t

Für das Land Hessen

Berlin, den 16. Dezember 2009

R.  K o c h

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Berlin, den 16. Dezember 2009

Erwin  S e l l e r i n g

Für das Land Niedersachsen

Berlin, den 16. Dezember 2009

Christian  W u l f f

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

Berlin, den 16. Dezember 2009

Jürgen  R ü t t g e r s

Für das Land Rheinland-Pfalz

Berlin, den 16. Dezember 2009

Kurt  B e c k

Für das Saarland

Berlin, den 16. Dezember 2009

M ü l l e r

Für den Freistaat Sachsen

Berlin, den 16. Dezember 2009 

St.  T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt

Berlin, den 16. Dezember 2009

B ö h m e r

Für das Land Schleswig-Holstein

Berlin, den 16. Dezember 2009

Peter Harry  C a r s t e n s e n

Für den Freistaat Thüringen

Berlin, den 16. Dezember 2009

Ch.  L i e b e r k n e c h t

– GV. NRW. 2010 S. 137

75

Verordnung
zur Aufhebung der Verordnung

zur Regelung der Abnahme von Leistungen
des Geologischen Dienstes 

Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb –
durch Dienststellen der Landesverwaltung

Vom 2. Februar 2010

Auf Grund des § 14 a Absatz 3 des Landesorganisations-
gesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. November 
2008 (GV. NRW. S. 706), wird verordnet:

§ 1

Die Verordnung zur Regelung der Abnahme von Leistun-
gen des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen – 
Landesbetrieb – durch Dienststellen der Landesverwal-
tung vom 12. Januar 2001 (GV. NRW. S. 63) wird 
aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.
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Düsseldorf, den 2. Februar 2010

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Christa  T h o b e n

– GV. NRW. 2010 S. 140

75

Verordnung
zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem 

Gebiet des Energierechts
Vom 2. Februar 2010

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati-
onsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. November 
2008 (GV. NRW. S. 706), insoweit nach Anhörung der 
zuständigen Ausschüsse des Landtags, und auf Grund 
des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353), 
wird verordnet:

§ 1
Das für Energiewirtschaft zuständige Ministerium ist

1.   zuständige oberste Landesbehörde nach § 7 Absatz 2 
und zuständige Behörde nach § 11 des Energiebetrie-
bene-Produkte-Gesetzes vom 27. Februar 2008 
(BGBl. I S. 258) in der jeweils geltenden Fassung und

2.   zuständige Behörde für die Anzeige weiterer techni-
scher Anforderungen gemäß § 17 Absatz 2 und die 
Zulassung von Ausnahmen gemäß § 18 Absatz 3 der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I 
S. 742) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2
Die Bezirksregierungen sind zuständige Behörden für

1.   die Ausführung des Energiebetriebene-Produkte-
Gesetzes und

2.   die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten nach § 13 des Energiebetriebene-Produkte-Geset-
zes.

§ 3
Der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-
Westfalen ist zuständige Behörde für

1.  die Ausführung

 a)   der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung 
vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2616) in der 
jeweils geltenden Fassung,

 b)   der Energieverbrauchshöchstwerteverordnung vom 
6. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4517) in der jeweils 
geltenden Fassung und

 c)   der PKW-Energieverbrauchskennzeichnungsver-
ordnung vom 28. Mai 2004 (BGBl. I S. 1037) in der 
jeweils geltenden Fassung,

2.   die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten nach § 2 Absatz 1 des Energieverbrauchskenn-
zeichnungsgesetzes vom 30. Januar 2002 (BGBl. I 
S. 570) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung 
mit

 a)   § 9 der Energieverbrauchskennzeichnungsverord-
nung,

 b)   § 7 der Energieverbrauchshöchstwerteverordnung 
und

 c)   § 7 der PKW-Energieverbrauchskennzeichnungs-
verordnung,

3.   die Bestätigung gemäß § 5 Absatz 1 Satz 3 der Verord-
nung über Heizkostenabrechnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3250).

§ 4

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten nach der Verordnung über Heizkosten-
abrechnung vom 27. Oktober 1981 (GV. NRW. S. 624) und 
die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Fernwärme vom 24. September 1985 (GV. 
NRW. S. 593) außer Kraft.

(3) Das für Energiewirtschaft zuständige Ministerium 
berichtet der Landesregierung zum 31. Dezember 2014 
und danach alle fünf Jahre über die Erfahrungen mit der 
Verordnung.

Düsseldorf, den 2. Februar 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2010 S. 141

780

Verordnung
über die Festsetzung der Umlage der

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2010

Vom 5. Februar 2010

Aufgrund des § 2 Abs. 1 des Umlagegesetzes vom 17. Juli 
1951 (GV. NRW. S. 87), zuletzt geändert durch Artikel II 
des Gesetzes vom 9. Dezember 2008 (GV. NRW. S. 771), 
wird verordnet:

§ 1

Für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
wird die Umlage für das Haushaltsjahr 2010 entspre-
chend dem Beschluss der Hauptversammlung der Land-
wirtschaftskammer vom 14. Dezember 2009 auf 6,50 vom 
Tausend des Einheitswertes festgesetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 
in Kraft.

Düsseldorf, den 5. Februar 2010

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2010 S. 141
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